
§ 1 Allgemeines
Die nachfolgenden AGB gelten für alle Verträge sowie Lieferungen und Leistungen zwischen dem Auftragnehmer 
und dem Auftraggeber sowie für zukünftige Geschäftsbeziehungen, auch, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart wurden.
Die AGB gelten auch dann, wenn der Auftraggeber AGB verwendet die entgegenstehende oder von den hier 
aufgeführten Bedingungen abweichende Bedingungen enthalten. Auch gelten die hier aufgeführten AGB, wenn 
der Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier aufgeführten AGB abweichender AGB des 
Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt. Abweichungen von den hier aufgeführten AGB sind nur dann 
gültig, wenn ihnen der Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich zustimmt. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Auftraggeber zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. Protokolle gelten als verbindlich, sofern nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen wird.
Spätestens mit der Auftragsannahme gelten diese AGB als verbindlich.

§ 2 Geschäftsgeheimnisse
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber zur Kenntnis 
gelangenden Geschäftsgeheimnisse zu wahren und alle diesbezüglichen Informationen und Unterlagen vertraulich 
zu behandeln. Die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht währt über das Vertragsende hinaus und gilt auch, wenn 
eine Zusammenarbeit nicht zu Stande kommt.

§ 3 Urheberrecht und Nutzungsrechte
Zwischen den Parteien gelten die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Damit stehen dem Auftragnehmer 
insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche aus §97ff UrhG zu. Entwürfe dürfen ohne ausdrückliche Einwilli-
gung des Auftragnehmers nicht verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen - ist unzulässig. 
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Auftragnehmer, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten 
vereinbarten Vergütung zu verlangen. 
Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht übertragen. Eine Übertragung 
der Nutzungsrechte durch den Auftraggeber an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung der Vergütung durch 
den Auftraggeber auf diesen über. 
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter und Beauftragten begründen kein Miturhe-
berrecht.

§ 4 Vergütung, Fremdleistungen und Nebenkosten
Für alle Aufträge gilt der auf der Auftragsbestätigung unter „Zahlungsbedingungen“ und in §  5 dieser AGB aufge-
führte Zahlmodus als vereinbart.
Wenn nichts anderes vereinbart wird, entsteht ein Honoraranspruch des Auftragnehmers für jede einzelne Leistung, 
sobald diese erbracht wurde. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Deckung des eigenen Aufwandes Vorschüsse 
zu verlangen.
Alle Leistungen des Auftragnehmers, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind, wer-
den gesondert entlohnt. Das gilt insbesondere für alle Nebenleistungen des Auftragnehmers. 
Umarbeitung oder Änderung nach Freigabe werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet. 
Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, kann der Auf-
tragnehmer eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann er 
auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
bleibt davon unberührt. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer entsprechende 
Vollmacht zu erteilen. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auf-
tragnehmers abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer im Innenverhältnis von 
sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsschluss ergeben. Dazu gehört insbesondere 
die Übernahme der Kosten.
Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter und Beauftragten haben keinen Einfluss auf 
die Höhe der Vergütung. 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



§ 5 Zahlungsbedingungen
Die vom Kunden bestellten Leistungen sind grundsätzlich an die ebenfalls in der Leistungsbeschreibung ersichtli-
chen Zahlungsmodalitäten und Bedingungen geknüpft. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an wel-
chem der Auftragnehmer über den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen kann. Bei andauerndem Zahlungsverzug 
werden Verzugszinsen mit 88% über dem Basiszins der EuZB berechnet. Die Geltendmachung eines nachgewiese-
nen höheren Schadens bleibt davon ebenso unberührt wie die Berechtigung des Auftragsgebers, im Einzelfall eine 
niedrigere Belastung nachzuweisen. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt bei Zahlungsverzug alle Leistungen für den Kunden sofort einzustellen und den 
Zugriff zu dem betreffenden Angebot bis zum Eingang des betroffenen Betrages zu sperren. Eine Leistungseinstel-
lung wegen Zahlungsverzugs entbindet den Kunden nicht von der Zahlungspflicht. Das gleiche gilt bei Zahlungsein-
stellung, Konkurs sowie Nachsuchung eines Vergleichs seitens des Kunden. Mahnkosten für eine „letzte Mahnung“ 
gelten mit € 10,00 als vereinbart.

§ 6 Gewährleistung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuüben, insbesondere auch ihm 
überlassene Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln. Beanstandungen gleich welcher Art sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich beim Auftragnehmer geltend zu machen. Danach gilt 
das Werk als mangelfrei angenommen.
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, 
dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

§ 7 Haftung
Der Auftragnehmer haftet - sofern der Vertrag keine anderslautenden Regelungen trifft - gleich aus welchem 
Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für seine Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet er nur bei vertragswesentlichen Pflichten. In diesem Fall 
ist jedoch die Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Die 
Haftung für positive Forderungsverletzungen, Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung ist 
auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung 
des Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber keinerlei 
Haftung oder Gewährleistung, soweit den Auftragnehmer kein Auswahlverschulden trifft. Der Auftragnehmer tritt 
in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf. Sofern der Auftragnehmer selbst Auftraggeber von Subunternehmern 
ist, tritt er hiermit sämtliche, ihm zustehenden Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstigen Ansprüche aus 
fehlerhafter, verspäteter oder Nichtlieferung an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor einer 
Inanspruchnahme des Auftragnehmers zunächst zu versuchen, die abgetretenen Ansprüche durchzusetzen. Der 
Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen den Auftragnehmer stellen we-
gen eines Verhaltens, für das der Auftraggeber nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. die Haftung trägt. Er trägt 
die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung. Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinausführungen durch den 
Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die technische und funktionsmäßige Richtigkeit von Text, Bild 
und Gestaltung. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Entwicklungen, Ausarbeitungen und Reinaus-
führungen entfällt jede Haftung des Auftragnehmers. Für die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche Zulässigkeit 
und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten sowie für die Neuheit des Produktes haftet der Auftragnehmer nicht. 

§ 8 Vorlagen
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller dem Auftragnehmer übergebenen Vorlagen berechtigt 
ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

§ 9 Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht. Es 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt nicht die Gültig-
keit der Übrigen. Nebenabreden sind nur gültig, wenn Sie schriftlich von beiden Parteien bestätigt wurden. Auch im 
Geschäftsverkehr mit ausländischen Kunden gilt die Anwendung des deutschen Rechts als vereinbart. 

Der Gerichtsstand ist Berlin.
Ein Konkurrenzausschluss wird nicht gewährleistet.




